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 Veröffentlicht am 01.10.1991

Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §38;

BAO §116;

VwRallg;

Rechtssatz

Daß der Abgabep:ichtige wegen Diebstahl, Betrug, Unterschlagung, Hehlerei oder Urkundenfälschung nicht bestraft

wurde, bedeutet keineswegs, daß damit auch seine vom Betriebsprüfer aufgegri=enen Geschäfte steuerlich zu seinen

Gunsten zu beurteilen wären.
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